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	MUSTER: § xy Datenschutz und Schweigepflicht

	(1) Die Tagespflege ist berechtigt, personenbezogene Daten des Leistungsnehmers zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen, soweit dies für die Erfüllung dieses Vertrags unabdingbar erforderlich ist. Sie ist dabei verpflichtet, die gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz einzuhalten. 

(2) Die Tagespflege unterliegt hinsichtlich der Person des Leistungsnehmers der Schweigepflicht. Ausgenommen  – und damit zulässig  – sind Angaben gegenüber der leistungspflichtigen Pflegekasse und dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung, soweit sie zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben erforderlich sind. Darüber hinaus ist die Weitergabe von Daten an Dritte nur zulässig, sofern sie zur Erfüllung dieses Vertrags notwendig ist oder von einem Dritten unter wirksamer Berufung auf ein gesetzliches Recht geltend gemacht wird. 

(3) Die Tagespflege ist zudem verpflichtet, der Pflegekasse unverzüglich wesentliche Veränderungen des pflegerelevanten Gesundheitszustands des Leistungsnehmers anzuzeigen. Für diese Mitteilung ist die Zustimmung des Pflegebedürftigen nicht erforderlich. 

(4) Die Weitergabe von personenbezogenen Daten ist darüber hinaus nur zulässig, sofern der Leistungsnehmer die Tagespflege dazu ausdrücklich ermächtigt hat. 

(5) Die Tagespflege hat ihre Mitarbeiter zur Beachtung der Schweigepflicht sowie zum Datenschutz zu verpflichten
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